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Den „e-zoll“-Antrag können Sie auf folgender Internetseite abrufen:
> http://www.bmf.gv.at/Zoll/ezoll/e-zoll_Antrag.doc 

Stammdatenblätter inklusive Erläuterungen finden Sie hier:
> https://www.bmf.gv.at/service/formulare/_start.htm

Schweiz
In der Schweiz gibt es das elektronische Zollabwicklungs- und Zahlungssystem „e-dec“. In-
formationen dazu erhalten Sie auf folgender Seite:
> http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/02278/02561/index.html?lang=de 

Welche Abgaben muss ich an der Grenze entrichten?
Allgemein
Einfuhrabgaben werden vor allem bei einem Warentransport aus Nicht-EU-Ländern erho-
ben, wie z. B. aus der Schweiz oder aus dem Fürstentum Liechtenstein.
Zu den Abgaben zählen:
	 1.	Zölle
	2.	Einfuhrumsatzsteuer
	 3.	Verbrauchssteuer
	4.	Zusatzzölle und Agrarteilbeträge
	5.	Antidumpingzölle

Deutschland
Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr werden grundsätzlich keine Zölle erhoben. Aus-
nahmen sind verbrauchssteuerpflichtige Waren wie Mineralöle, Alkohol, alkoholische Ge-
tränke und Tabakwaren.
Informationen zu Abgaben für verbrauchssteuerpflichtige Waren finden Sie auf der Home-
page der österreichischen Wirtschaftskammern:   
> http://www.wko.at 
Wenn Sie das Thema „Außenwirtschaft“ anklicken, haben Sie die Option „Bereich“ auswählen. Hier wäh-
len Sie „Zoll, Außenhandel, Handelspolitik“. Es erscheint ein neues Themenfeld. Gehen Sie zu „Innergemein-
schaftliche Lieferungen“ und Sie erhalten „allgemeine Informationen zu Verbrauchssteuern“.

Eine Liste der Verbrauchssteuersätze der einzelnen Mitgliedsstaaten der EU kann im Internet 
unter folgender Adresse abgerufen werden: 
> http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_de.htm 

Fürstentum Liechtenstein und Schweiz
Waren, die ihren Ursprung in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein haben, werden 
bevorzugt behandelt; mit diesen Ländern hat die EU die Anwendung von Präferenzzöllen ver-
einbart. So kann es sein, dass Sie als Unternehmer aus der Schweiz oder aus dem Fürstentum 
Liechtenstein für die Lieferung nach Österreich keinen Zoll an der österreichischen Grenze 
zu entrichten haben oder dass Sie lediglich einen ermäßigten Zollsatz bezahlen müssen.  
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Welche Waren davon betroffen und wie die Zollsätze geregelt sind, erfahren Sie im Inte-
grierten Zolltarif der Gemeinschaft – TARIC (Tarif intégré des Communautés européennes), 
in dem die Waren mittels zehnstelliger Codenummern verschlüsselt sind. 

Der gemeinsame Zolltarif der EU kann kostenfrei im Internet eingesehen werden:
> http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/index_de.htm 

Neben eventuell anfallendem Zoll wird bei der Einfuhr von Waren aus Nicht-EU-Ländern 
auch die Einfuhrumsatzsteuer erhoben. Der Normalsatz in Österreich beträgt 20% und wird 
durch die Zollbehörden erhoben. In Kapitel A V.5, Seite 125, erfahren Sie mehr zur Bemes-
sungsgrundlage der Einfuhrumsatzsteuer. Informationen zu den Verbrauchsteuern, den Zu-
satz- und Antidumpingzöllen können Sie bei der österreichischen Zollbehörde einholen:
> https://www.bmf.gv.at/zoll/_start.htm 

Muss ich für Dienstleistungen, die ich in Österreich erbringe, Zoll bezahlen?
Dienstleistungen, die in Österreich erbracht werden, sind grundsätzlich zollfrei. Wenn im 
Zusammenhang mit der Dienstleistungserbringung Waren dauerhaft oder vorübergehend 
eingeführt werden, sind gegebenenfalls Zollvorschriften zu beachten. Informieren Sie sich 
im folgenden Kapitel über die Zollbestimmungen bei der vorübergehenden Ein- und Aus-
fuhr von Waren.

Abfertigungszeiten der Zollämter
Die Abfertigungszeiten richten sich nach den Öffnungszeiten der jeweiligen Zolldienststel-
len. Auf der Internetseite des Portals der Europäischen Union finden Sie in der Liste der Ver-
sandzollstellen spezifische Angaben der jeweiligen Zollämter in ganz Österreich:
> http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_de.htm 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit auf der Internetseite des Bundesministeriums für 
Finanzen im Themenbereich Zoll (wählen Sie die Rubrik „Ihr Zollamt“) die Öffnungszeiten 
abzurufen:   
> https://www.bmf.gv.at/zoll/_start.htm
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1. Umsatzsteuer

Grundsatz der umsatzsteuerlichen Regelung über grenzüberschreitende Dienstleistungen 
ist, dass diese der Umsatzbesteuerung des Landes unterliegen, in dem der leistende Un-
ternehmer sein Unternehmen betreibt. Diese an sich einfache Grundregel wird allerdings 
durch eine Vielzahl der nachstehend angegebenen Ausnahmeregelungen aufgehoben. Da-
her sollten Sie, bevor Sie den angeführten Grundsatz anwenden, stets prüfen, ob eine der 
zahlreichen Ausnahmen auf Ihre Art von Dienstleistung zutrifft. In Zweifelsfällen wenden 
Sie sich bitte an die Experten der Industrie- und Handelskammer in Ihrer Umgebung.

Bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen ist es wichtig im Voraus zu klären, was Sie steu-
er- und abgaberechtlich zu beachten haben. Um die korrekte umsatzsteuerliche Behandlung 
der grenzüberschreitenden Leistungen zu klären, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:
	 1.	In welchem Land wird die erbrachte Leistung umsatzsteuerlich erfasst?
	2.	Wie hat die jeweilige Rechnungsausstellung infolgedessen auszusehen?

Kleinunternehmerregelung
Ein weiterer Aspekt, der bestimmt, in welchem Land Sie besteuert werden, ist die Höhe des 
erwirtschafteten Umsatzes:
	 ·	Unternehmer, deren Umsatz im laufenden Kalenderjahr 22.000 € nicht übersteigt sind  
		 nicht umsatzsteuerpflichtig
	 ·	Unternehmer, deren Umsatz im laufenden Kalenderjahr 22.000 €  übersteigt sind um- 
		 satzsteuerpflichtig 

ACHTUNG  Die Steuerpflicht beginnt mit der Aufnahme der Tätigkeit, wenn nach den Umständen anzunehmen 
ist, dass die Betragsgrenze innerhalb der folgenden 12 Monate überschritten wird. Ist dies nicht der Fall, beginnt 
die Steuerpflicht nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem der maßgebende Umsatz von 22.000 € erzielt wor-
den ist. Bei einem geringeren Jahresumsatz müssen Sie lediglich die Einfuhrumsatzsteuer zahlen.

Zählt meine erbrachte Dienstleistung zu den Katalogleistungen?
Zu den Katalogleistungen gehören u. a.:
	 ·	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
	 ·	Leistungen als Rechtsanwalt, Patentanwalt,  
		 Steuerberater, Ingenieur
	 ·	Datenverarbeitung
	 ·	Telekommunikationsdienste
	 ·	auf elektronischem Weg erbrachte sonstige 
		 Leistungen
	 ·	Vermietung beweglicher körperlicher Ge- 
		 genstände
	 ·	rechtliche, technische und wirtschaftliche  
		 Beratung
	 ·	Organisation und Durchführung von Kon- 
		 gressen und Seminaren

VI. Dienstleistungserbringung in Österreich

BEISPIEL 
Ein deutscher Ingenieur hat einen Auftrag für 
eine österreichische Firma mit Sitz in Feldkirch. 
Er repariert eine Maschinenanlage.
Antwort: Es handelt sich um eine Katalogleis-
tung. Da der österreichische Unternehmer 
Leistungsempfänger ist und die Leistung in  
Österreich erbracht wird, ist sie somit auch in 
Österreich steuerbar. Da der Ingenieur weder 
Sitz noch Betriebsstätte in Österreich hat, kann 
er die Rechnung ohne Umsatzsteuer ausstellen. 
Es kommt zu einem Übergang der Steuerschuld 
auf den österreichischen Leistungsempfänger. 
Der Ingenieur sollte auf der Rechnung auf den 
Übergang der Steuerschuld hinweisen. Die Firma 
in Feldkirch hat die Umsatzsteuer mit österrei-
chischem (§11 Abs 1a UstG) Steuersatz an die Fi-
nanzbehörden in Österreich abzuführen.

!
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Übergang der Steuerschuld
Handelt es sich bei Ihrem Auftrag für ein österreichisches Unternehmen um eine Katalogleis- 
tung, so wird die Steuer vom Empfänger der Leistung geschuldet (Übergang der Steuer-
schuld, reverse-charge-System), wenn
	 1.	der leistende Unternehmer im Inland weder einen Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen  
		 Aufenthalt oder eine Betriebsstätte hat und
	2.	der Leistungsempfänger ein Unternehmer oder eine juristische Person des öffentlichen  
		 Rechts ist.

Folgendes sollten Sie bei der Erstellung der Rechnung im Falle des „Übergangs der Steuer-
schuld“ beachten:
	 1.	Sie stellen die Rechnung ohne Mehrwertsteuer aus.
	2.	Geben Sie folgenden Hinweis auf der Rechnung an: „Steuerschuld verlagert“ (Es ist nicht 
		 zwingend notwendig, die Rechnung mit diesem Hinweis zu versehen, wird jedoch  
		 auf Grund des reibungsloseren Ablaufs mit den Finanzbehörden empfohlen.).
	 3.	Gilt nur für deutsche Unternehmen: Geben Sie die USt.-IdNr. an.

Weitere Informationen zu Katalogleistungen erhalten Sie im Portal der Wirtschaftskammer 
Österreich unter dem Thema Steuern:   
> http://portal.wko.at/portal.wko
Oder folgen Sie diesem Pfad:
> http://portal.wko.at  > Steuern und Förderungen > Umsatzsteuer > Spezielles zur Umsatz-steuer > 
Katalogleistungen

Bei speziellen Fragen wenden Sie sich bitte an die Industrie- und Handelskammer in Ihrer 
Umgebung. Die jeweiligen Adressen finden Sie im Adressverzeichnis.

Deutschland
Die umsatzsteuerliche Behandlung im Fall einer Katalogleistung richtet sich nach der re-
verse-charge-Regelung. D. h. der Rechnungsempfänger berechnet auf der Grundlage des 
anzuwendenden Steuersatzes seines Landes die Steuer selbst, deklariert den Betrag gegen-
über seinem Finanzamt und zieht ihn unter den allgemeinen Voraussetzungen als Vorsteuer 
ab. Somit müssen Sie als deutscher Unternehmer nicht die österreichische Umsatzsteuer 
auf der Rechnung ausweisen und sind nicht verpflichtet, eine umsatzsteuerliche Registrie-
rung auszuführen.

Fürstentum Liechtenstein und Schweiz
Auch hier besteht die Möglichkeit des Übergangs der Steuerschuld, d. h. Sie müssen als Un-
ternehmer aus dem Fürstentum Liechtenstein nicht die österreichische Umsatzsteuer auf 
der Rechnung ausweisen und sind nicht verpflichtet, eine umsatzsteuerliche Registrierung 
durchzuführen. Ausführliche Informationen zu umsatzsteuerlichen Aspekten erhalten Sie 
auf dem Portal der Österreichischen Wirtschaftskammer unter „Steuern und Abgaben“ ,Ru-
brik „Umsatzsteuer“:   
> http://portal.wko.at ( > http://portal.wko.at/wk/startseite_br.wk?BrID=31   )
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Erkundigen Sie sich im Voraus bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Hier erhalten Sie 
jegliche Informationen in steuerlichen Angelegenheiten:
> http://www.estv.admin.ch

Zählt meine erbrachte Dienstleistung zu den Grundstücksleistungen?
Dies sind Leistungen, die sich auf ein Grundstück beziehen und sie werden dort umsatzsteu-
erlich erfasst, wo das Grundstück liegt. Zu den Grundstücksleistungen zählen z. B.:
	 ·	Vermietungsleistungen
	 ·	die Begutachtung von Grundstücken
	 ·	das Erstellen von Bauplänen
	 ·	Maklertätigkeiten
	 ·	Bau- und Montageleistungen, die auf einem im Ausland gelegenen Grundstück aus- 
		 geführt werden

Die genaue Abgrenzung muss im Einzelfall sorgfältig vorgenommen werden. Im Zweifelsfall 
ist es auf jeden Fall angebracht, sich fachkundigen Rat zu holen. Wenden Sie sich bitte an die 
Industrie- und Handelskammern oder an einen Steuerfachmann.

Was muss ich tun, wenn ich in Österreich steuerpflichtig werde?
In Österreich benötigt man, wenn man sich als ausländisches Unternehmen registrieren 
lässt oder Vorsteuern erstattet bekommen möchte, vor Ort einen Zustellungsbevollmächtig-
ten, da nach unserem Kenntnisstand die Finanzbehörde keine Post ins Ausland übersendet. 
Auch hierzu ist eine Absicherung vor Ort, gegebenenfalls beim zuständigen Finanzamt in 
Graz, zu empfehlen.
Zur Registrierung müssen Sie sich aus dem Internet die nötigen Formulare herunterladen, 
ausfüllen und dort einreichen.

Unter folgender Adresse finden Sie die notwendigen Formulare:  
 > https://www.bmf.gv.at/service/formulare/_start.htm 

Finanzamt Graz-Stadt (FA68)
Referat für ausländische Unternehmer
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 14-18
8010 Graz
Österreich
Tel.: 0043-(0)316881538000
Fax: 0043-(0)316817608
http://dienststellen.bmf.gv.at
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Steuerliche Meldepflicht für Bauunternehmen aus dem Fürstentum Liechtenstein und  
der Schweiz
Ist der österreichische Auftraggeber eine Firma oder eine öffentliche Einrichtung, die z. B. 
als Generalunternehmer selbst Bauleistungen erbringt, so hat dieser die Umsatzsteuer ab-
zuführen. Erbringt der österreichische Auftraggeber selbst keine Bauleistungen, bleibt der 
schweizerische Auftragnehmer in der Regel Umsatzsteuerschuldner und muss eine Umsatz-
steuererklärung in Österreich abgeben. Dafür muss er sich vorab beim Finanzamt Graz-Stadt 
mehrwertsteuerlich registrieren lassen. Diese Pflicht besteht ebenfalls im Fall von privaten 
Auftraggebern.

ACHTUNG  Für Bauaufträge, die weniger als 6 Monate andauern, ist für das gesamte Gebiet Österreichs das 
Finanzamt Graz-Stadt zuständig. Wenn der Bauauftrag länger als 6 Monate dauert, ist das Finanzamt im 
entsprechenden Bundesland zuständig.

2. Carnet ATA 

Vorübergehende Verwendung von Berufsausrüstung oder anderen Gütern und 
Gegenständen in Österreich
Deutschland
Bei der innergemeinschaftlichen Verbringung von Waren von Deutschland nach Österreich 
ist keine Zollabfertigung notwendig. Falls Sie zur Verbringung von Waren nach Österreich 
ein Drittland durchqueren müssen und für den Transit das Zolldokument Carnet ATA (frz.: 
admission temporaire, heißt frei übersetzt „vorübergehende Einfuhr“)  benötigen, können 
Sie dieses bei der Industrie- und Handelskammer in Ihrer Umgebung beziehen (Adressen 
nachstehend).

Industrie und Handelskammer 
Lindau-Bodensee
Uferweg 9
88131 Lindau (Bodensee)
Deutschland
Tel.: 0049-(0)838293830
Fax: 0049-(0)8382938373
E-mail: ihg-lin@schwaben.ihk.de
http://www.lindau.ihk.de

Industrie- und Handelskammer 
Hochrhein Bodensee
Schützenstraße 8
78462 Konstanz
Deutschland
Tel.: 0049-(0)075312860
Fax: 0049-(0)75312860165
E-Mail: info@konstanz.ihk.de
http://www.konstanz.ihk.de

Industrie- und Handelskammer 
Bodensee-Oberschwaben
Lindenstraße 2
88250 Weingarten
Deutschland
Tel.: 0049-(0)7514090
Fax: 0049-(0)751409159
E-Mail: info@weingarten.ihk.de 
http://www.weingarten.ihk.de

!
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Fürstentum Liechtenstein und Schweiz
Das Carnet ATA ist frei übersetzt ein Zollpas-
sierscheinheft für die vorübergehende Einfuhr 
von Waren. Mit diesem internationalen Zoll-
papier wird im Regelfall die vorübergehende 
Verbringung folgender Waren ins Ausland er-
leichtert:
	 1.	Berufsausrüstung: Ausrüstungen für Mon- 
		 tage, Erprobung, Messungen, Prüfung  
		 oder Überwachung sowie für Presse, Rund- 
		 funk, Fernsehen usw.
	2.	Messe- und Ausstellungsgüter: Waren, die  
		 auf Ausstellungen, Messen, Kongressen  
		 oder ähnlichen Veranstaltungen ausgestellt  
		 oder verwendet werden sollen. Standard- 
		 ausrüstungen, Werbematerial, zur Vorfüh- 
		 rung benötigte Maschinen, Geräte, wie z. B. 
		 Tonbandaufnahmegeräte.
	 3.	Warenmuster: Gegenstände, die eine bestimmte Art bereits hergestellter Waren darstel- 
		 len oder Modelle von Waren sind, deren Herstellung vorgesehen ist.

Ein Vorteil des Carnet ATA ist z. B. die zügigere Grenzabfertigung. Das Carnet ATA ist für ein 
Jahr gültig und kann während dieser Zeit beliebig häufig benutzt werden. Das Zolldoku-
ment kann nur für Gebrauchsgüter verwendet werden, nicht für Verbrauchsgüter, wie Pro-
spekte, Give-Aways und Ähnliches, das auf Messen verteilt wird. Ein weiterer Vorteil liegt 
darin, dass zum Teil auf die üblichen Ausfuhrdokumente, wie Handelsrechnung, Ausfuhran-
meldung, Warenverkehrsbescheinigung etc. verzichtet werden kann. Mit dem Carnet ATA 
wird u.a. auch der Transit durch andere Länder abgedeckt, so dass nicht bei jedem Grenzü-
bertritt zusätzliche Zollpapiere ausgefüllt oder gar Kautionen oder Einfuhrabgaben gezahlt 
werden müssen.

ACHTUNG  Von dem Carnet ATA-Verfahren ausgeschlossen sind Ausrüstungen, die der Errichtung, Instand-
setzung oder Instandhaltung von Gebäuden, der Ausführung von Erdarbeiten oder ähnlichen Zwecken die-
nen. In solchen Fällen kann für die vorübergehende Einfuhr nach Österreich beim jeweiligen Zollamt das 
Verfahren der vorübergehenden Verwendung beantragt werden.

Das Carnet ATA wird von den Industrie- und Handelskammern ausgestellt. Auf folgender 
Internetseite können Sie die Adressen der verschiedenen Handelskammern abrufen und zu-
sätzliche Informationen zum Carnet ATA bekommen:   
> http://www.ataonline.ch 

BEISPIEL 
Ihre Firma nimmt an einer Messe in Österreich 
teil. Die Ausstellungsgüter werden vom Fürsten-
tum Liechtenstein oder von der Schweiz mitge-
nommen und nach der Messe auch wieder ins 
Heimatland zurückgebracht.
Antwort: In diesem Fall können Sie ein Carnet 
ATA beantragen.

BEISPIEL - INFOrmation für handwerker 
Sie sind Handwerker und möchten lediglich  
Ihren Werkzeugkasten mitnehmen.
Antwort:  In diesem Fall sollten Sie eine Inventar-
liste erstellen, die den Bestand der Ausstellungs-
güter oder Ihren Werkzeugbestand dokumentiert. 
Kopieren Sie die Inventarliste mehrfach und legen 
Sie diese Ihrem zuständigen Zollamt sowie dem 
Österreichischen Zoll zur Kontrolle vor.

!
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Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer
Altenbach 8
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Tel.: 00423-(0)752375510
Fax: 00423-(0)752375512
E-Mail: Info@lihk.li 
http://www.lihk.li 

3. Rechnungsstellung

Wird eine Leistung in Österreich erbracht, dann ist dieser Umsatz, falls Sie nicht unter die 
Kleinunternehmerregelung (siehe Kapitel A VI.1, Seite 127,) fallen, in der Regel auch in Öster-
reich zu versteuern. Um Vorsteuern aus einer Rechnung geltend machen zu können, müssen 
bestimmte formale Kriterien erfüllt sein. Diese Bestimmungen über die Rechnungslegung 
gelten auch für Anzahlungsrechnungen und Gutschriften.

Ihre Rechnung muss folgende Angaben enthalten:
	 1.	den Namen und die Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers
	2.	den Namen und die Anschrift des Abnehmers der erbrachten Leistung
	 3.	den Umfang der erbrachten Dienstleistungen
	4.	das Datum oder den Zeitraum der Leistungserbringung
	5.	das Entgelt für die ausgeführte Leistung und den anzuwendenden Steuersatz; im Falle  
		 einer Steuerbefreiung geben Sie einen Hinweis, wie z. B. „steuerfreie Lieferung“.
	6.	den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag
	 7.	das Ausstellungsdatum
	8.	eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizie- 
		 rung der Rechnung einmalig vergeben wird; bei ausländischen Unternehmern ist für in- 
		 ländische Umsätze ein eigener Nummernkreis erforderlich.
	9.	Gilt nur für deutsche Unternehmen: die USt.-IdNr. des Rechnungsausstellers; die Ver- 
		 pflichtung zur Angabe der USt.-IdNr. besteht nur, soweit der Unternehmer im Inland Lie- 
		 ferungen oder sonstige Leistungen erbringt, für die das Recht auf Vorsteuerabzug be- 
		 steht; sofern der Rechnungsaussteller über eine österreichische USt.-IdNr. verfügt, ist 
		 diese anzugeben.

Liechtensteinische und schweizerische Unternehmen erhalten Auskünfte zur Rechnungs-
stellung über die umfangreiche „Wegleitung 2001“ auf der Internetseite der Eidgenös-
sischen Steuerverwaltung:   
> http://www.estv.admin.ch/mwst/themen/00159/00650/index.html?lang=de 
Oder folgen Sie diesem Pfad:   
> http://www.estv.admin.ch  / Geben Sie in die Suchmaske ein: „Elektronischer Geschäftsverkehr“ > Erläu-
terungen zur ElDI-V

Zürcher Handelskammer
Bleicherweg 5
Postfach 3058
8022 Zürich
Schweiz
Beglaubigungsdienst und Carnets ATA
Tel.: 0041-(0)442174040
Fax: 0041-(0)442174041
E-Mail: beglaubigung@zurichcci.ch
http://www.zurichcci.ch
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1. Ausfuhr aus Deutschland, dem Fürstentum Liechtenstein oder 
der Schweiz

Deutschland
Bei grenzüberschreitenden Geschäftsvorfällen innerhalb der Europäischen Union handelt es 
sich nicht um Aus- oder Einfuhren, sondern um innergemeinschaftliche Lieferungen. Wie be-
reits erwähnt, gibt es für den Güterverkehr seit der Einführung des Binnenmarktes 1993 we-
der Zollgrenzen noch Zollkontrollen zwischen den EU-Mitgliedsstaaten. In diesem Fall sind 
Sie nicht an die Formalitäten, die für die Ausfuhr benötigt werden, gebunden – es sei denn, 
Sie handeln mit Waren, die besondere Bewilligungspflichten erfordern. Mehr dazu finden 
Sie in Kapitel A V.2, Seite 117, oder erkundigen Sie sich beim zuständigen Zollamt.

Fürstentum Liechtenstein und Schweiz
Bei der Ausfuhr von Waren haben Sie folgende Punkte zu beachten:
	 1.	die Anmeldung zur Ausfuhr, siehe unten
	2.	die Exportrechnung (Handelsrechnung), siehe unten
	 3.	die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1, siehe Kapitel A VII.2, Seite 140

Fürstentum Liechtenstein und Schweiz bilden eine Zollunion, so dass die Formalitäten hin-
sichtlich der Ausfuhr übereinstimmen. Umfassende Informationen zu diesem Thema erhal-
ten Sie bei der jeweiligen Zollbehörde:

Amt für Handel und Transport
Austrasse 15
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Tel.: 00423-(0)2366904
Fax: 00423-(0)2366907
E-Mail: info@aht.llv.li
http://www.aht.llv.li

Welche Angaben muss meine Exportrechnung enthalten?
In der Regel muss für jede Exportsendung eine Rechnung ausgestellt werden. Die Export-
rechnung fordert den Empfänger auf, einen bestimmten Betrag für gelieferte Waren oder 
erbrachte Leistungen zu entrichten.

Oberzolldirektion
Monbijoustrasse 40
3003 Bern
Schweiz
Tel.: 0041-(0)313226511
Fax: 0041-(0)313227872
E-Mail: über Kontaktformular auf Internetseite
http://www.ezv.admin.ch  

VII. Warentransport 
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Als Exporteur stellen Sie die Rechnung aus. Diese sollte folgende Formalien erfüllen, die im 
grenzüberschreitenden Warenverkehr üblich sind:
	 1.	Anschrift und Bankverbindung des Absenders
	2.	Vollständige Anschrift des Empfängers
	 3.	Rechnungsnummer und Auftragsnummer
	4.	Ort und Datum der Rechnungsausstellung sowie Lieferdatum
	5.	Transportart und -weg
	6.	Präzise Warenbezeichnung und Warenmenge
	 7.	Einzel- und Gesamtpreis sowie ggf. separat die vereinbarten Verpackungs-, Versiche- 
		 rungs- und Transportkosten
	8.	Verpackungsdaten, u. a. für die Identifizierung der Ware
	9.	Lieferkonditionen
10.	Zahlungsbedingungen
	11.	Zolltarifnummer (Warennummer oder Codenummer, z. B. des „Öst. Gebrauchszolltarifs“  
		 sind weitere Bezeichnungen für die Zolltarifnummer)

ACHTUNG  Um Missverständnisse und Streitigkeiten im Schadensfall zu vermeiden, ist es empfehlenswert, 
schon im Kaufvertrag die Käufer- und Verkäuferpflichten durch Verwendung einer INCOTERMS-Klausel fest-
zulegen, siehe Kapitel A V.3, Seite 119.

Zusätzliche Angaben:
	 1.	Eides- und Schwurklauseln gemäß den Einfuhrvorschriften und Ursprungserklärungen
	2.	Erklärungen zur Ordnungsmäßigkeit der Preise, Herstellererklärungen

ACHTUNG  Lieferungen innerhalb der EU sind erwerbssteuerpflichtig. Als Nachweis der Steuerbefreiung 
bei Lieferungen an erwerbssteuerpflichtige Personen in anderen EU-Mitgliedsstaaten sollte auf allen Rech-
nungen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) des Empfängers und des Lieferanten sowie der 
Hinweis auf eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung erscheinen.

Informationen zur Rechnungsausstellung erhalten deutsche Unternehmen bei der Indus-
trie- und Handelskammer in Ihrer Umgebung (siehe Adressverzeichnis).

Informationen zur Rechnungsstellung erhalten liechtensteinische und schweizerische  
Unternehmen bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung:

Eidgenössische Steuerverwaltung
Eigerstrasse 65
3003 Bern
Schweiz
Tel.: 0041-(0)313227106
Fax: 0041-(0)313227349
E-mail: sd@estv.admin.ch
http://www.estv.admin.ch 

!

!
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Muster einer Rechnung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Meyer GmbH – Computer-Fachhandel / Musterstraße / Musterstadt
Fon / Fax: 
_vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers

Kunden-Nr.:
Lieferschein-Nr:
Rechnungs-Nr:
Datum (Ausstellungsdatum)
Firma		  _vollständiger Name, vollständige Anschrift des Leistungsempfängers

Rechnung
Hiermit berechnen wir Ihnen folgende, am 25.07.2009 gelieferte Positionen:

_Beschreibung der Lieferung (Art und Menge, bzw. Umfang)

Anzahl	   Bezeichnung			   Einzelpreis		  Gesamtpreis
2 	   Color-Tintenstrahldrucker		  59,00 €		  118,00 €
1 	   100x 700 MB  Qualitäts-Rohlinge		  24,95 €		  24,95 €
1 	   Software Personal Translator		  54,99 €		  54,99 €

					     Endsumme		  197,94 €

Es handelt sich hierbei um eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung.
_Hinweis auf die Steuerbefreiung

Ihre USt-IdNr.: 
_Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers

Zahlbar innerhalb von 30 Tagen, 3% Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen.

_Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des leistenden Unternehmers
Ust-Id.Nr. :
Bankverbindung:		  BLZ				    Konto-Nr.

Wann benötige ich eine Zollnummer?
Deutschland
Neuerdings benötigen Sie auch im innergemeinschaftlichen Warenverkehr als deutsches 
Unternehmen keine Zollnummer für den Export nach Österreich.
Sie können diese Zollnummer bei folgender Stelle kostenlos beantragen:

Koordinierungsstelle Atlas
Hertzstraße 10
76187 Karlsruhe
Postfach 10 02 65
76232 Karlsruhe
Tel.: 0049-(0)72179090
Fax: 0049-(0)7217909110



136

österreich

Fürstentum Liechtenstein und Schweiz
Liechtensteinische und schweizerische Unternehmen benötigen für die Ausfuhr von Waren 
ins Ausland keine Zollnummer.

Ausfuhranmeldung
Deutschland
In Bezug auf Ihre unternehmerische Tätigkeit mit Geschäftspartnern aus europäischen 
Staaten werden beim Warenverkehr keine Zollpapiere durch die Zollverwaltung verlangt, so-
fern es sich nicht um verbrauchsteuerpflichtige Waren wie z. B. Alkohol oder Tabak, handelt. 
Ein Merkblatt zum Thema „Warenlieferung in der EU“ finden Sie auf folgender Seite:
> http://www.hwk-muenchen.de/webview/view?pnr=303&onr=74
Oder folgen Sie diesem Pfad:  
> http://www.hwk-muenchen.de  / Geben Sie „Merkblätter“ in die Suchmaske ein

Fürstentum Liechtenstein und Schweiz
Bei einem Warenwert ab 1.500 SFr. ist, neben der Handelsrechnung, ein Formblatt (11.030 
ED-Einzelgarnitur/Ausfuhr) zur Anmeldung der Waren notwendig. Dieses können Sie bei der 
Eidgenössischen Zollverwaltung gegen Entgelt (-,30 SFr. inkl. MwSt.) beziehen. Liegt der Ge-
samtwert der Ware unter 1.500 SFr., genügt eine mündliche Anmeldung der Ausfuhr. Es wird 
Ihnen jedoch empfohlen, sich trotzdem mit einem Formblatt anzumelden, da Sie auf diese 
Art neben der Handelsrechnung einen zusätzlichen Nachweis Ihrer Ausfuhr in der Hand ha-
ben. Auf folgender Seite können Sie die notwendigen Formulare, die zur Ausfuhr benötigt 
werden, herunterladen und gleichzeitig kaufen:
> http://www.ezv.admin.ch/dienstleistungen/shop/00010/00017/index.html?lang=de 
Oder folgen Sie diesem Pfad:  
> http://www.ezv.admin.ch  > Dienstleistungen > Publikationen und Formulare bestellen > Formulare Fir-
men > Ausfuhr

Was ist unter dem Ausdruck „Ermächtigter Ausführer“ zu verstehen?
Deutschland
Ursprungserklärungen auf einem Handelspapier werden beim Warenverkehr mit Präfe-
renzländern (Drittländern) bei Sendungen mit einem Wert von bis zu 6.000 € gemacht. 
Sogenannte „Ermächtigte Ausführer“ können Ursprungserklärungen auch auf Rechnungen 
anbringen. Dafür muss jedoch eine Bewilligung des Hauptzollamtes vorliegen. Beim Wa-
renverkehr innerhalb der Europäischen Gemeinschaft sind Ursprungserklärungen auf dem 
Handelspapier nicht vorgesehen.

Fürstentum Liechtenstein und Schweiz
Exportieren Sie häufiger Waren aus der Schweiz (mindestens 15 Sendungen im Monat, wel-
che je Sendung Ursprungswaren im Wert von über 10.300 SFr. enthalten) kann die Ober-
zolldirektion einen Ausführer ermächtigen, Ursprungserklärungen auf der Rechnung ohne 
Rücksicht auf den Wert der Sendung anzufertigen.
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Einen Antrag auf Zulassung als „Ermächtigter Ausführer“ stellen Sie bei der Eidgenössischen 
Oberzolldirektion, Sektion Ursprung, 3003 Bern. Die Antragsformulare können über die In-
ternetseite der Eidgenössischen Zollverwaltung ausgedruckt werden:
> http://www.ezv.admin.ch 
Wählen Sie „Zollinformation Firmen“ > „Abfertigungshilfen“ >  „Publikationen“ (rechte Spalte). Hier können 
Sie entsprechende Dokumente herunterladen: „Merkblatt über die Ausstellung und Verwendung von Ur-
sprungsnachweisen“ sowie „Ermächtigter Ausführer“.

Was habe ich in Bezug auf umsatzsteuerfreie Ausfuhrlieferungen zu beachten?
Innergemeinschaftliche Lieferungen an Unternehmer
Wenn Sie als deutscher Unternehmer Waren nach Österreich liefern, sind Sie unter be-
stimmten Vorraussetzungen von der Umsatzsteuer befreit. Diese sind u. a.:
	 1.	Der österreichische Unternehmer hat eine USt-IdNr. (im Zweifelsfall immer überprüfen  
		 lassen) – siehe Kapitel A V.4, Seite 121
	2.	Der deutsche Unternehmer befördert die Ware oder versendet diese durch einen Spedi- 
		 teur an ein österreichisches Unternehmen.
	 3.	Der Gegenstand wird von einem Unternehmer oder von einer juristischen Person, die 
		 nicht Unternehmer ist (z. B. Bund, Land, Gemeinde, Kammer, Sozialversicherung) erworben. 
	4.	Der österreichische Unternehmer versteuert in Österreich den innergemeinschaftlichen  
		 Erwerb, d. h. der deutsche Unternehmer weist in der Rechnung auf die Umsatzsteuer- 
		 freiheit hin.
	5.	Die Voraussetzungen für die steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung müssen  
		 buchmäßig nachgewiesen werden
 . 
Deutschland
Informationen zur umsatzsteuerfreien Ausfuhr erhalten Sie bei der Industrie- und Handels-
kammer in Ihrer Umgebung. Über das Merkblatt „Abwicklung einer Warenlieferung in EU-
Länder“ erhalten Sie diesbezüglich ebenfalls Basisinformationen:
> http://www.muenchen.ihk.de/internet/mike/ihk_geschaeftsfelder/international/Anhaenge/Lieferung_
ihk.pdf 

Fürstentum Liechtenstein und Schweiz
Lieferungen von Waren (mit Ausnahme der Überlassung von Beförderungsmitteln zum 
Gebrauch oder zur Nutzung), die direkt ins Ausland befördert oder versendet werden, sind 
unter bestimmten Voraussetzungen von der Umsatzsteuer befreit:
	 1.	Die Lieferung erfolgt durch den schweizerischen (liechtensteinischen) Unternehmer  
		 selbst oder die Ware wird von seinem Abnehmer ins Ausland befördert oder versandt.
	2.	Die Ausfuhr von Waren hat nur dann steuerbefreiende Wirkung, wenn sie zollamtlich  
		 nachgewiesen ist. Hierzu ist eine Ausfuhrdeklaration erforderlich. Die zollamtlichen  
		 Ausfuhrdokumente betreffend erkundigen Sie sich bitte bei der Eidgenössischen Zollver- 
		 waltung. Eine telefonische Auskunft bei der zuständigen Dienststelle in Bezug auf die 
		 Ausfuhr ist sehr ratsam.
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Oberzolldirektion
Monbijoustrasse 40
3003 Bern
Schweiz
Tel.: 0041-(0)313226511
Fax: 0041-(0)313227872
E-mail: über Kontaktformular auf Internetseite
http://www.ezv.admin.ch

Ausführliche Auskünfte zur umsatzsteuerbefreiten Ausfuhrlieferung erteilt außerdem die 
Eidgenössische Steuerverwaltung:   
> http://www.estv.admin.ch 

2. Einfuhr nach Österreich

Grundsätzlich müssen Sie als Unternehmer bei der Einfuhr von Waren folgende Punkte be-
achten:
	 1.	Abfertigung der Ware
	2.	eventuelle Eingangsabgaben
	 3.	erforderliche Einfuhrpapiere
	4.	Zollpräferenzen
	5.	Verbote, Beschränkungen und außenhandelsrechtliche Maßnahmen

Warenimport aus Deutschland
Bei grenzüberschreitenden Geschäftsvorfällen innerhalb der Europäischen Union handelt es 
sich nicht um Ein- oder Ausfuhren, sondern um innergemeinschaftliche Lieferungen. Wie be-
reits erwähnt, gibt es für den Güterverkehr seit der Einführung des Binnenmarktes 1993 we-
der Zollgrenzen noch Zollkontrollen zwischen den EU-Mitgliedsstaaten. In diesem Fall sind 
Sie nicht an die Formalitäten, die für die Einfuhr benötigt werden, gebunden, es sei denn, 
Sie handeln mit Waren, die besondere Bewilligungspflichten erfordern. Mehr dazu finden 
Sie auf Seite 117 oder erkundigen Sie sich beim zuständigen Zollamt. Führen Sie Waren aus 
Deutschland nach Österreich ein, so handelt es sich um Gemeinschaftswaren.

Was sind Gemeinschaftswaren?
Das sind alle Waren, die sich im Zollgebiet der Gemeinschaft im freien Verkehr befinden. 
Das können sowohl in der Gemeinschaft hergestellte oder gewonnene Waren als auch aus 
einem Drittland importierte und in der Gemeinschaft zum freien Verkehr abgefertigte Wa-
ren sein.

BEISPIEL
Eine komplett in Deutschland hergestellte Ma-
schine, aber auch ein Pferd, das in Deutschland 
geboren und aufgezogen wurde.

BEISPIEL
Ein aus Japan importiertes Autoradio, das unter 
Erhebung von Zoll und Einfuhrumsatzsteuer in 
den freien Verkehr der Gemeinschaft gelangt ist.
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Warenimport aus dem Fürstentum Liechtenstein oder aus der Schweiz:
Führen Sie Waren aus der Schweiz oder aus dem Fürstentum Liechtenstein nach Österreich 
ein, so handelt es sich bei den Waren um Nicht-Gemeinschaftswaren. Welche Einfuhrabga-
ben möglicherweise anfallen, können Sie anhand der jeweiligen Warentarifnummer TARIC 
ermitteln:
> http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=de&redirectionDate=20
100629
Oder folgen Sie diesem Pfad:
> http://ec.europa.eu  > A – Z >Steuern und Zollunion > Datenbanken > TARIC 

Einfuhrdeklaration
Deutschland
Für Gemeinschaftswaren ist eine Einfuhrdeklaration aufgrund der bestehenden Zollunion 
nicht erforderlich. Abgesehen von einigen Einfuhrbeschränkungen (siehe Kapitel A V.2, Seite 
117) sind im innergemeinschaftlichen Warenverkehr keine Zollformalitäten notwendig.

Fürstentum Liechtenstein und Schweiz
Für Waren, die einen Gesamtwert von 1.000 € (ca. 1.400 SFr., Stand Mai 2010)) nicht über-
steigen, ist eine mündliche Anmeldung ausreichend. Liegt der Gesamtwert der Waren über 
1.000 €, wird eine Einfuhranmeldung verlangt. Die Anmeldung erfolgt schriftlich unter Ver-
wendung des Einheitspapiers (Bestell-Nr. Za 58 A). Dieses können Sie beim Zollamt direkt be-
antragen oder bei verschiedenen Speditionen in Ihrer Umgebung erwerben. Informationen 
dazu erteilen die Zollkreisdirektionen bzw. die zuständigen kantonalen Handelskammern 
sowie die Auskunftsstelle der österreichischen Zollverwaltung.

achtung  Wertzollpflichtige Waren im Wert von mehr als 10.000 € müssen, zusätzlich zur Zollanmeldung, 
einer Zollwertanmeldung (Formblatt Za 115) unterzogen werden.

Bei der Einfuhr von Waren sollten Sie grundsätzlich folgende Papiere mitbringen:
	 ·	Handelsrechnung (in dreifacher Ausfertigung)
	 ·	Zollanmeldung (Einfuhranmeldung mit Einheitspapier Za 58): Im Einheitspapier bestim- 
		 men Sie als Zollanmelder, welche Zollbehandlung Sie wünschen.
	 ·	Zollwertanmeldung (Za 115, Ergänzungsblatt Za 116)
	 ·	Einfuhrerklärungen, Einfuhrgenehmigungen, Einfuhrlizenzen
	 ·	Ursprungszeugnisse
	 ·	präferenzielle Ursprungszeugnisse, Warenverkehrsbezeichnungen

Einfuhrumsatzsteuer und Zoll
Deutschland
Als deutsches Unternehmen müssen Sie an der österreichischen Grenze weder Einfuhrum-
satzsteuer noch Zoll entrichten.

!
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Fürstentum Liechtenstein und Schweiz
Gelangt ein Gegenstand aus der Schweiz oder aus dem Fürstentum Liechtenstein nach Ös-
terreich, so fällt Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) an. Nach den herkömmlichen Verfahren wird 
die Einfuhrumsatzsteuer beim zuständigen Zollamt bezahlt. Seit 2003 besteht allerdings die 
Möglichkeit, mit der EUSt. direkt das Steuerkonto des Unternehmers zu belasten. 

Hierzu finden Sie mehr Informationen auf folgender Internetseite:
> http://www.vnl.at/Einfuhrumsatzsteuer.209.0.html 

Steuersätze
Für die Einfuhr von Lebensmitteln gilt der ermäßigte Steuersatz von 10%. Ansonsten gelten 
die gleichen Steuersätze wie im Inland – der Normalsatz von 20%. Die Einfuhrumsatzsteuer 
wird grundsätzlich nach dem Zollwert berechnet.

TIPP  Um festzustellen, ob die Ware, die Sie einführen möchten, dem begünstigten Steuersatz unterliegt, 
müssen Sie im „Verzeichnis der dem Steuersatz von 10% unterliegenden Gegenstände“ überprüfen, ob Ihre 
Ware darin aufgelistet ist. In diesem Verzeichnis sind die Warengruppen nach Zolltarifnummern (Kombi-
nierte Nomenklatur/TARIC-Code) eingeteilt. Kann die Ware in eine dieser Gruppen eingestuft werden, ist 
der ermäßigte Steuersatz anzuwenden. Im Zweifel fragen Sie das Zollamt. Zur einfacheren Abwicklung ist es 
empfehlenswert, sich eines österreichischen Spediteurs zu bedienen, der für Sie als Anmelder bei der Verzol-
lung auftritt. Diesem wird eine Sonder-Ust-IdNr. zugeteilt, unter der Sie als ausländischer Lieferant innerge-
meinschaftliche Lieferungen durchführen und die Befreiung für die Einfuhr in Anspruch nehmen können.

Wann benötige ich die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1?
Für Waren, deren Ursprung im Präferenzabkommen der Schweiz mit der Europäischen Union 
geregelt ist, muss entweder kein Zoll oder nur der ermäßigte Zollsatz gezahlt werden. Aller-
dings muss für diesen Nachweis die Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 beantragt werden. 
Unter Berücksichtigung der Einfuhrzollanmeldung, der Handelsrechnung und eventuell der 
EUR.1 werden der Zoll sowie die Einfuhrumsatzsteuer errechnet und es wird sofort ein Steu-
erbescheid erlassen, der an Ort und Stelle bezahlt werden muss. Erst danach sind die Waren 
frei und dürfen weiter transportiert werden.

Deutschland
Die Warenverkehrsbescheinigung ist ein Präferenznachweis und wird daher nur für den Wa-
renverkehr mit den Staaten, mit denen die Europäische Gemeinschaft Freihandels- und Prä-
ferenzabkommen abgeschlossen hat, benötigt. Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr 
sind Präferenznachweise nicht erforderlich.
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Fürstentum Liechtenstein und Schweiz
Der Ursprungsnachweis EUR.1, auch Warenverkehrsbescheinigung genannt, dient dazu, die 
Präferenzeigenschaft einer Ware nachzuweisen. Die Schweiz und das Fürstentum Liechten-
stein gehören zu den Ländern, mit denen die EU ein Präferenzabkommen abgeschlossen hat, 
d. h., dass unter bestimmten Voraussetzungen eine zollfreie bzw. zollbegünstigte Einfuhr von 
Waren ermöglicht wird. Eine Ware kann aber nur dann in den Genuss der Präferenzbehandlung 
(Zollbefreiung oder Zollermäßigung) kommen, wenn ein gültiger Ursprungsnachweis vorliegt.
Unter welchen Voraussetzungen Waren Präferenzursprungseigenschaften besitzen, können 
Sie hier einsehen:   
> http://www.admin.ch/ch/d/sr/i6/0.632.401.3.de.pdf 

Dieser Ursprungsleitfaden kann Ihnen dabei behilflich sein, festzustellen, ob Ihre Ware über 
einen präferenziellen Ursprung verfügt oder nicht. Nehmen Sie diesen Service der Eidgenös-
sischen Zollverwaltung auf folgender Seite in Anspruch:
> http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/abfertigungshilfen/00372/00722/index.html?lang=de 
Oder folgen Sie diesem Pfad:   
> http://www.ezv.admin.ch  > Zollinformation Firmen > Abfertigungshilfen > Präferenzieller Ursprung

Hier finden Sie auch ein Merkblatt über die Ausstellung und Verwendung von Ursprungs-
nachweisen.

Sofern der Gesamtwert der Ursprungserzeugnisse 10.300 SFr. (= 6.000 €) nicht überschrei-
tet, sind Sie als Ausführer berechtigt eine Ursprungserklärung auf der Rechnung zu machen. 
Die Ursprungserklärung ist in der vorgeschriebenen Form und Sprache abzugeben:

„Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit 
nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ..... 
1a) Ursprungswaren sind. 
. . . . . . . . . . . . . .(Ort und Datum) 
. . . . . . . . . . . . . . . . (Unterschrift)“ 

(Unterschrift des Ausführers und Name des Unterzeichners in Druckschrift). 

ACHTUNG  Der Exporteur ist verpflichtet, eine Rechnungskopie mit dieser Erklärung mindestens drei Jahre 
lang aufzubewahren. Liegt der Warenwert über 10.300 SFr., reicht der Vermerk auf der Rechnung nicht aus. 
Es muss das vorgesehene Formular (Warenverkehrsbescheinigung EUR.1) verwendet werden. Antragsformu-
lare für EUR.1 erhalten Sie unter:
> http://www.ezv.admin.ch/dienstleistungen/shop/00010/00017/00230/index.html?lang=de

Oder folgen Sie diesem Pfad:  
> http://www.ezv.admin.ch  > Dienstleistungen > Publikationen und Formulare > Formulare Firmen > 
Ausfuhr > EUR1
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